
   

 
Anlage zur Friedhofssatzung der Stadt Uhingen für die Friedhöfe  
in den Stadtteilen Uhingen, Baiereck, Diegelsberg, Holzhausen,  

Nassachmühle und Sparwiesen 
 
 

Bestattungsgebührenverzeichnis (Stand 15.12.2023) 

  
  

Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro 

1. Verwaltungsgebühren   

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 43,00 

1.2 
Genehmigung zur Ausgrabung/Umbettung einer Leiche und von Gebei-
nen 

700,00 

1.3 Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung einer Urne 340,00 

1.4 Erneuter Erwerb/Verlängerung eines Nutzungsrechts je Antrag 45,00 

1.5 Versand von Urnen Zuschlag europä. / Nicht europä.Ausland 10,00 / 28,00 

2. Benutzungsgebühren   

2.1 
Bestattung (Verwaltungstätigkeit, Herstellen und Schließen des 
Grabes sowie die Bestattung)   

2.1.1 Erdbestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren   

  a)   in einem einfachtiefen Grab 1.000,00 

  b)   in einem doppeltiefen Grab 1.500,00 

2.1.2 
Erdbestattung von Personen im Alter unter 10 Jahren, sowie Tot- und 
Fehlgeburten 

250,00 

2.1.3 Urnenbeisetzung 250,00 

2.1.4 
Urnenbeisetzung in ein Baumreihengrab unter einem Bestattungsbaum 
(Friedbaum) 

250,00 

2.1.5 
 

Urnenbeisetzung in ein Baumwahlgrab mit Bronzegussdeckel 
 

230,00 

2.1.6 
Urnenbeisetzung in ein Baumreihengrab unter einem Bestattungsbaum 
(Friedbaum) auf dem Alten Friedhof Sparwiesen 

250,00 

2.2 Überlassung eines Reihengrabes   

2.2.1 
Erdbestattungsreihengrab für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 
- für 20 Jahre 

1.400,00 

2.2.2 
Erdbestattungsreihengrab für Personen im Alter unter 10 Jahren, sowie 
Tot- und Fehlgeburten - für 15 Jahre 

300,00 

2.2.3 Erdbestattungsreihengrab im muslimischen Grabfeld - für 20 Jahre 1.400,00 

2.2.4 Erdbestattungsreihengrab Wiese in Holzhausen für 20 Jahre 2.270,00 

2.2.5 Urnenreihengrab - für 15 Jahre 470,00 



   

2.2.6 anonymes Urnenreihengrab UGA - für 15 Jahre 470,00 

2.2.7 Urnenreihengrab im Gärtnerbetreutem Grabfeld 15 Jahre 470,00 

2.2.8 
Urnenreihengräber unter einem Bestattungsbaum (Friedbaum) - für 15 
Jahre 

470,00 

2.2.9 
Urnenreihengräber unter einem Bestattungsbaum (Friedbaum) auf dem 
Alten Friedhof Sparwiesen - für 15 Jahre 

510,00 

2.2.10 Namenstafel für UGA/ UGB und Friedbäume (Zeile 2 und 3) 390,00 

2.2.11 
Namenstafel für UGA/ UGB und Friedbäume (Zeile 1 Symbol oder 
Spruch) 

65,00 

 

2.3 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten   

2.3.1 
Erdbestattungswahlgrab für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - 
für 20 Jahre  

  

  a)   einstellig einfachtief 2.030,00 

  b)   zweistellig einfachtief 4.050,00 

 c)   einstellig doppelttief 2.340,00 

 d)   zweistellig doppelttief  4.680,00 

2.3.2 doppeltiefes Erdbestattungswahlgrab in Holzhausen - für 25 Jahre 

zzgl. Anteil 5 Jahre aus 2.3.1 
einstellig 2.925,00 

zweistellig 5.850,00 
 

2.3.3 Erdwahlgrab im Gärtnerbetreutem Grabfeld für 20 Jahre  

 a)   einfachtief 2.030,00 

 b)   doppelttief 2.340,00 

2.3.4 
Erdbestattungswahlgrab für Personen im Alter unter 10 Jahren, sowie 
Tot- und Fehlgeburten - für 20 Jahre 

615,00 

2.3.5 Urnenwahlgrab - (15 Jahre) für bis zu 4 Urnen 1.180,00 

2.3.6 Erdbestattungswahlgrab (15 Jahre) für bis zu 6 Urnen  2.230,00 

2.3.7 Urnenwahlgrab im Gärtnerbetreutem Grabfeld 15 Jahre 700,00 

2.3.8 Baumbestattungswahlgrab mit Bronzegussdeckel für 15 Jahre  

 a) 2 Urnen 1.610,00 

 b) 4 Urnen  2.880,00 

 c) Je Namenstafel 65,00 

2.3.9 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts    

  a)   für die Dauer einer Nutzungsperiode 

wie 2.3.1 - 2.3.8 

  
b)   für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Ver-
hältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer 



   

 c) Verlängerung je Jahr 2.3.8 a) Baumwahlgrab für 2 Urnen 107,00 

  d) Verlängerung je Jahr 2.3.8 b) Baumwahlgrab für 4 Urnen 192,00 

 e) Verlängerung je Jahr bei Urnenwahlgrab 78,50 

 f) Verlängerung je Jahr bei Urnenwahlgrab im gärtnerbetreuten Grabfeld 46,50 

 
g) Verlängerung je Jahr bei einstelligem Erdgrab einfachtief (2.3.1 und 
2.3.3) 

101,50 

 
h) Verlängerung je Jahr bei einstelligem Erdgrab doppelttief (2.3.1 und 
2.3.3) 

117,00 

 i) Verlängerung je Jahr bei einstelligem Erdgrab für 6 Urnen 202,50  

 j) bei zweistelligem Erdgrab einfachtief  202,50 

 k) bei zweistelligem Erdgrab doppelttief  234,00 

 l) Verlängerung bei Kinderwahlgrab 35,00  

2.4 Benutzung der Räumlichkeiten   

2.4.1 
Benutzung der Leichenzelle pro Tag (erster und letzter Tag zählen zu-
sammen als 1 Tag) 

80,00 

2.4.2 
Benutzung der Kühleinrichtung pro Tag (erster und letzter Tag zählen 
zusammen als 1 Tag) 

60,00 

2.4.3 Benutzung der Aussegnungshalle inkl. Musikanlage/Orgel  300,00 

2.4.4. Benutzung der mobilen Musikanlage/Einsatz  42,00 

2.4.5 Reinigung der Leichenzelle pro Belegung 50,00 

2.5 Sonstige Leistungen   

2.5.1 Verlegen von Trittplatten/ Kosten  
Urnen 245,00 

Erd einzel 405,00 
Erd doppel 570,00 

2.5.2 Sargträger pro Person 68,00 

2.5.3 
Bestattungsdienst pro Person (außerordentl. Anwesenheit bei Trauerfei-
er außerhalb der Aussegnungshalle, Mitwirkung Trauerfeier) 

67,00 

2.5.4 Zuschlag für Bestattung an einem Samstag 50% auf 2.1 

2.5.5 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen einer Leiche und von Gebeinen tatsächliche Kosten 

2.5.6 Ausgraben, Umbetten einer Urne  tatsächliche Kosten  

2.6 Grababräumung   

2.6.1 
Abräumung und Entsorgung Erdbestattungsgrab von Personen im Alter 
von 10 und mehr Jahren 

  

  a)   einstellig 220,00 

  b)   zweistellig 360,00 

2.6.2 
Abräumung und Entsorgung Erdbestattungsgrab von Personen im Alter 
unter 10Jahre 

145,00 

2.6.3 Abräumung und Entsorgung Urnengrab 145,00 

 


